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Zusammenfassung

Deutschland ist auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten 
angewiesen. Allerdings sind viele Menschen, die sich 
für eine Zuwanderung nach Deutschland interessie-
ren, bereits in ihrem Herkunftsland mit irreführenden 
Versprechen, hohen Vermittlungsgebühren oder unzu-
reichenden Informationen über ihre Rechte und die 
Arbeitsbedingungen in Deutschland konfrontiert. Da-
durch steigt das Risiko, dass Arbeitsmigrant_innen 
mit falschen Vorstellungen und Schulden nach 
Deutschland kommen, in der Folge in Abhängigkeit 
von Vermittlern oder Arbeitgebern geraten und dem-
nach besonders anfällig für Arbeitsausbeutung sind.

Der Anfang 2025 von der Bundesregierung verab-
schiedete Nationale Aktionsplan gegen Arbeitsaus-
beutung und Zwangsarbeit (NAP A/Z) schafft einen 
politischen Rahmen, um diesen strukturellen Proble-
men präventiv und ganzheitlich zu begegnen. Er setzt 
unter anderem auf bessere Aufklärung im Herkunfts-
land, klare Prüfmechanismen im Anwerbeprozess und 
eine engere Zusammenarbeit mit Partnerländern. Ent-
scheidend ist jedoch, dass dabei die Bedürfnisse und 
Schutzinteressen der Arbeitskräfte konsequent im 
Mittelpunkt stehen. Dazu zählen verständliche Ver-
träge, eine Absicherung vor hohen oder unzulässigen 
Gebühren sowie wirksame Beschwerdemöglichkeiten 
– sowohl in Deutschland als auch im Herkunftsland.

Das vorliegende Policy Brief zeigt auf, wie faire Rek-
rutierung auf nationaler, bilateraler und internationa-
ler Ebene gestärkt werden kann. Es stützt sich auf 
Diskussionen im Rahmen einer Fachtagung, die die 
Friedrich-Ebert-Stiftung im Herbst 2025 in Berlin ge-
meinsam mit der Servicestelle gegen Arbeitsausbeu-
tung, Zwangsarbeit und Menschenhandel veranstal-
tet hat. Auf dieser Tagung wurde deutlich, dass eine 
stärkere Regulierung privater Vermittlungsakteure, re-
alistische und partnerschaftliche Kooperationen mit 
Herkunftsländern sowie klare Schutzstandards ent-
scheidende Faktoren sind, um unfaire Anwerbeprakti-
ken und anschließende Arbeitsausbeutung zu verhin-
dern. Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Bera-
tungsstellen und Diasporaorganisationen kann die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen deutlich erhöhen.

3Einleitung

1. Einleitung

Deutschland ist auf Arbeitskräfte aus Drittstaaten ange-
wiesen. Besondere Engpässe bestehen im Bereich der 
medizinischen Berufe und der Pflege, in sozialen und 
IT-Berufen, aber auch bei saisonalen Tätigkeiten, auf 
dem Bau, im Handwerk sowie in der Logistik (BA 2024). 
Auch wenn die Zuwanderung internationaler Arbeits-
kräfte aktuell konjunkturbedingt rückläufig ist, zeigen 
Arbeitsmarktprognosen, dass Deutschland angesichts 
der Verrentung geburtenstarker Jahrgänge langfristig 
auf zusätzliche Arbeitsmigration angewiesen sein wird 
(Kurzawa 2025). Ohne Zuwanderung würde die Zahl der 
Erwerbspersonen bis 2040 um rund zehn Prozent sin-
ken. Zur Deckung des erwarteten Bedarfs wird daher 
eine jährliche Nettozuwanderung von mindestens 
288 000 Personen benötigt (Kubis und Schneider 2024).

Gleichzeitig nimmt die Nettozuwanderung aus anderen 
EU-Staaten aufgrund ähnlicher demografischer Ent-
wicklungen in diesen Ländern deutlich ab. Im Jahr 2024 
ging sie im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge um 67 Pro-
zent auf eine Nettozuwanderung von 39 000 Personen 
zurück (BAMF 2025). Auch die Zahl der 2,6 Millionen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten EU-Bürger_innen war im Jahr 
2024 erstmals leicht rückläufig, während parallel dazu 
die Zahl der Arbeitskräfte aus Drittstaaten, inklusive der 
Westbalkanstaaten, zunimmt (BAMF 2025: 3). Sie lag 
im November 2025 bei über 3,3 Millionen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten (BA 2025). Der größte 
Teil dieser Personen ist jedoch aus humanitären Grün-
den oder im Rahmen eines Familiennachzugs nach 
Deutschland gekommen. Nichtsdestotrotz machen sich 
die Reformen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
aus den Jahren 2020 und 2023 bemerkbar, denn der An-
teil der Personen, die als Erwerbsmigrant_innen nach 
Deutschland zuwandern, nimmt stetig zu (Heß 2025: 5).

Die wachsende Zahl von Arbeitskräften aus Drittstaaten 
trifft auf einen Arbeitsmarkt, auf dem Migrant_innen 
häufig prekär beschäftigt oder sogar ausgebeutet wer-
den. Der Anteil ausländischer Arbeitskräfte im Niedrig-
lohnsektor ist in den letzten 15 Jahren, insbesondere in 
den Branchen Gebäudereinigung, Lebensmittelindustrie, 
Bau und Logistik, von 10 auf 34 Prozent gestiegen (Lüb-
be 2024, 2025).

Zur Prävention ausbeuterischer Arbeitsbedingungen hat 
die Bundesregierung Anfang 2025 einen Nationalen Ak-
tionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit 
(NAP A/Z) verabschiedet. Dieser zielt darauf ab, »Ar-
beitsausbeutung und Zwangsarbeit strategisch und 
nachhaltig vorzubeugen, diese Missstände wirksam zu 



bekämpfen und die Opfer zu schützen« (BMAS 2024: 5). 
In diesem Zusammenhang verweist der NAP A/Z auf 
eine weite Verbreitung von Ausbeutungsverhältnissen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die von der Bundesre-
gierung ressortübergreifend bekämpft werden sollten. 
Auch die Arbeitskräftegewinnung aus dem Ausland wird 
als ein wichtiges Handlungsfeld mit dem Ziel fairer An-
werbebedingungen definiert.

Eine internationale Fachtagung der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Zusammenarbeit mit der Servicestelle ge-
gen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschen-
handel widmete sich im Herbst 2025 den Schutzinter-
essen der angeworbenen Arbeitskräfte und der diesbe-
züglichen Rolle von Gewerkschaften. In diesem 
Rahmen berieten Vertreter_innen aus Politik, Gewerk-
schaften und Zivilgesellschaft anhand von Beispielen 
aus zwei migrationspolitisch wichtigen osteuropäi-
schen EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien und Rumänien) 
und aus zwei außereuropäischen Herkunftsländern 
(Kenia und Tunesien) über Handlungsmöglichkeiten, 
die im Folgenden zusammengefasst und weiterentwi-
ckelt werden sollen.

2. Unfaire Anwerbepraktiken und die  
Risiken der Arbeitsausbeutung

Das Risiko von Arbeitsausbeutung beginnt bereits im 
Herkunftsland, wenn Arbeitskräfte Opfer betrügeri-
scher Anwerbepraktiken werden. Zuletzt hat der Fall 

von 200 jungen Menschen aus Vietnam für Aufsehen 
gesorgt, die mit Hilfe unseriöser privater Vermittlungs-
agenturen in ihrer Heimat für eine Ausbildung nach 
Berlin gekommen waren, jedoch nach kurzer Zeit nicht 
mehr in der Berufsschule auftauchten. Es wird befürch-
tet, dass sie in prekäre, nicht angemeldete Beschäfti-
gungsverhältnisse oder gar in die Prostitution gedrängt 
wurden (rbb24 2025). An diesem Beispiel wird der Zu-
sammenhang zwischen ausbeuterischen Anwerbeprak-
tiken und den Bereichen Zwangsarbeit und Menschen-
handel deutlich. 

Nach Angaben der Expertin für Menschenhandel, mo-
derne Sklaverei und Migration in Vietnam, Mimi Vu, 
handelt es sich bei den verantwortlichen Akteuren um 
eine »internationale Personalvermittlung für Ausbeu-
tung« (rbb 24 2025). Auf der FES-Tagung bezeichnete 
sie die schnelle Anpassungsfähigkeit dieser Akteure als 
große Herausforderung für staatliche Gegenmaßnah-
men, die häufig zu langsam und wenig kohärent ergrif-
fen würden. Das Beispiel Vietnam bildet dabei keine 
Ausnahme, denn auf gewissen Migrationskorridoren 
nach Deutschland und in bestimmten Branchen häu-
fen sich unfaire oder gar ausbeuterische Anwerbeprak-
tiken. Besonders betrugsanfällige Sektoren sind die 
Pflege, vor allem die 24-Stunden-Betreuung, aber auch 
Tätigkeiten im Bereich des Baus und der Gig Economy 
sowie der Saisonarbeit. Menschen, die verschuldet und 
mit unzureichenden Deutschkenntnissen nach 
Deutschland kommen, laufen besondere Gefahr, aus-
gebeutet zu werden.

Der Nationale Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung  
und Zwangsarbeit (NAP A/Z)

Der NAP A/Z umfasst vier Handlungsfelder: Ar-
beitskräftegewinnung, Arbeitnehmerrechte und 
deren Durchsetzung, Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsschutz und staatliche Kontrolle sowie Unter-
nehmensverantwortung. Damit erfüllt die Bundes-
regierung internationale Verpflichtungen, die sich 
aus der Ratifizierung des Protokolls von 2014 zum 
ILO-Übereinkommen Nr. 29 gegen Zwangsarbeit 
(1930) sowie aus Deutschlands Status als Pathfin-
der-Country im Rahmen der UN-Alliance 8.7 erge-
ben. Dieses von der ILO initiierte globale Bündnis 
hat sich die Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 
8.7 der Vereinten Nationen zur vollständigen Ab-
schaffung von Kinderarbeit und zur Beendigung 
von Zwangsarbeit und Menschenhandel zum Ziel 
gesetzt.

Im Handlungsfeld Arbeitskräftegewinnung benennt 
der NAP A/Z drei zentrale Aufgaben:

(1) Potenzielle Arbeitskräfte sollen bereits im Herkunfts-
land durch Informationsangebote und Rechtsaufklä-
rung über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet werden.

(2) Prüf- und Kontrollmechanismen im Anwerbeverfah-
ren sollen gestärkt werden, insbesondere durch eine bes-
sere Vernetzung und Sensibilisierung der beteiligten 
Stellen und Akteure.

(3) Die bilaterale Zusammenarbeit Deutschlands mit 
Herkunftsländern, etwa im Rahmen von Migrationsab-
kommen, soll präventiv wirken und zur Vermeidung von 
Ausbeutung beitragen. (BMAS 2024: 6f).
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Der genaue Umfang des Problems der Arbeitsausbeu-
tung in Deutschland ist statistisch schwer zu erfassen. 
Im Jahr 2024 hatten die Verstöße in 41 Ermittlungsver-
fahren die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten. 
Gleichzeitig spricht das Bundeskriminalamt (BKA) von 
einer hohen Dunkelziffer (BKA 2025). Laut einer Studie 
der Hans-Böckler-Stiftung, die sich auf Daten von Be-
ratungsstellen stützt, ist von 100 000 bis 200 000 Be-
troffenen pro Jahr auszugehen (Böhme 2024: 73).

Neben den staatlichen Anwerbebemühungen der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) kommen Arbeitskräfte zu ei-
nem großen Teil über private Vermittlungsagenturen 
nach Deutschland. Deren Rolle ist ambivalent: Zusätz-
lich zu überwiegend seriösen Anbietern gibt es auch Ak-
teure, die mit unrealistischen oder gar bewusst irrefüh-
renden Angeboten locken. Häufig werden migrationsin-
teressierte Personen von privaten Vermittlungsagentu-
ren über soziale Netzwerke kontaktiert, weshalb sich 
betrügerische nur schwer von vertrauenswürdigen Ange-
boten unterscheiden lassen. Je nach Herkunftsland wer-
den dabei Vermittlungsgebühren von 5 000 bis 25 000 
Euro aufgerufen. Um diese Summen aufzubringen, müs-
sen sich die Arbeitskräfte in der Regel verschulden. Auf 
diese Weise geraten sie in eine noch größere Abhängig-
keit sowohl von ihren Vermittlern, die in einigen Fällen 
auch ihre Gläubiger sind, als auch von ihren Arbeitge-
bern. Arbeit und Leben Nordrhein-Westfalen berichtete 
im Rahmen der FES-Tagung von einem Social-Media-
Projekt, mit dem Arbeitsmigrant_innen aus Rumänien 
für irreführende Jobangebote sensibilisiert werden sol-
len (Arbeit und Leben 2025). Fake-Profile, unzureichen-
de Vertragsangaben, überteuerte Kosten oder illegale 
Zahlungen seien demnach weit verbreitet. Hinzu kämen 
Manipulation und Missbrauch durch unrealistische Ver-
sprechen, Datendiebstahl und die unautorisierte Nut-
zung offizieller Logos sowie strukturelle Probleme wie 
weitverbreitete Desinformation.

Auch in Ghana setzten nichtstaatliche Vermittlungsak-
teure soziale Medien sehr effektiv für irreführende Ge-
schäftsmodelle ein, wie Kennedy Atong Achakoma vom 
Ghana Trades Union Congress berichtete. Gleichzeitig ist 
ein schlichtes Verbot der Vermittlung durch private Ak-
teure nicht zielführend. Nachdem Ghana die private Re-
krutierung von Haushaltsangestellten in die Golfstaaten 
im Jahr 2018 untersagt hatte, fanden ghanaische Ar-
beitskräfte ihren Weg über andere ECOWAS-Staaten in 
die Golfstaaten, wodurch sich die Ausbeutungsgefahr im 
Resultat noch zusätzlich erhöht hat (Kandilige et al. 
2022: 6f). 

3. Handlungsmöglichkeiten für  
faire Anwerbung

Der NAP A/Z umfasst 14 Maßnahmen zur Stärkung fairer 
Anwerbung. Auf der FES-Fachtagung wurde deutlich, wel-
che Aspekte für einen wirksamen und langfristig tragfähi-
gen Gesamtansatz besonders wichtig sind. Dazu zählen 
bessere rechtliche Rahmenbedingungen für die private Ver-
mittlung von Arbeitskräften nach Deutschland, eine umfas-
sendere Zusammenarbeit mit ausgewählten Herkunftslän-
dern innerhalb und außerhalb der EU sowie ein stärkeres in-
ternationales Engagement.

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für die  
Vermittlung nach Deutschland anpassen

Die Regulierung privater Vermittlungsagenturen ist in 
Deutschland insgesamt schwach ausgeprägt. Im Unter-
schied zu einigen anderen EU-Mitgliedstaaten gibt es we-
der eine spezifische Registrierungs- noch eine Zulassungs-
pflicht. Lediglich eine Gewerbeanmeldung ist erforderlich, 
die in der Regel ohne besondere Auflagen erfolgt. Zwar 
sieht das deutsche Recht in § 296 SGB III einzelne normati-
ve Vorgaben vor, die Mindeststandards für private Vermitt-
lungstätigkeiten festlegen, darunter die Verpflichtung zur 
Vorlage eines eindeutigen und verständlichen Vermitt-
lungsvertrags sowie zur Transparenz über den Vermitt-
lungsprozess und die Beschränkung von Vermittlungsge-
bühren auf maximal 2.000 €. Für Auszubildende gilt laut 
§ 296 a SGB III zudem ein ausdrückliches Gebührenverbot. 
Diese Regelungen sind jedoch stark auf den nationalen 
Kontext zugeschnitten und greifen insbesondere bei grenz-
überschreitenden Vermittlungspraktiken nur eingeschränkt. 
Hinzu kommt, dass es in der Theorie zwar Kontroll- und 
Durchsetzungsmechanismen gibt, diese jedoch nicht wirk-
sam angewendet werden. Somit bleiben Verstöße gegen 
diese Standards in der Praxis meist ohne Folgen.

Faire Anwerbung

Faire Anwerbung bedeutet, dass Anwerbeprozesse 
transparent, kostenfrei, rechtskonform und menschen-
würdig gestaltet sind und Arbeitsmigrant_innen in al-
len Phasen der Migration geschützt werden. Zentrale 
Vorgaben sind dabei die Kostenfreiheit der Anwer-
bung für die Arbeitskräfte (Employer-Pays-Prinzip), 
volle Transparenz über Ablauf und Ansprechpersonen 
während des gesamten Anwerbeprozesses sowie die 
schriftliche und nachvollziehbare Vermittlung aller 
zentralen Rechte und Pflichten in einer Sprache, die 
die Arbeitskraft versteht. (ILO 2019)
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Vor diesem Hintergrund ist der im NAP A/Z formu-
lierte Auftrag einer »Prüfung möglicher Maßnahmen 
im Bereich privater Arbeitsvermittlungsagenturen zur 
Sicherstellung einer fairen Anwerbung aus Drittstaa-
ten« hervorzuheben (BMAS 2024: 17). Die Notwendig-
keit einer verbesserten Regulierung privater Vermitt-
lungsagenturen fand auf der Fachtagung viel Zu-
spruch. 

Sven Meyer, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhau-
ses (SPD-Fraktion): 

»Rekrutierung muss vom Menschen 
her gedacht werden – nicht von der  
Logik des Marktes. Wo ein Markt  
entsteht, braucht es robuste Regeln, 
sonst ist Ausbeutung vorprogrammiert.«

Es bedarf noch weiterer Diskussionen darüber, welche 
Form der Regulierung dabei am vielversprechendsten 
ist. Denkbar wäre – wie in einigen anderen EU-Län-
dern – die Einführung von Zulassungsverfahren für 
private Vermittlungsagenturen. Auch andere Ansätze, 
wie ein bilaterales Kooperations- 
erfordernis für private Vermittlungsagenturen aus 
Drittstaaten mit Anbietern mit Rechtssitz in Deutsch-
land, sollten geprüft werden.

Jenseits der Forderung nach strengeren rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Kontrollen wurden auch 
freiwillige Modelle zur Verbesserung der Situation er-
örtert, darunter das Gütesiegel »Faire Anwerbung 
Pflege Deutschland«. Die 75 zertifizierten Vermitt-
lungsagenturen verpflichten sich dazu, dass die von 
ihnen vermittelten Pflegekräfte keine Vermittlungs-
kosten zahlen und umfassend informiert werden und 
dass ihre Anwerbung unter sozialverträglichen und 
rechtssicheren Bedingungen erfolgt. Initiiert wurde 
das Instrument durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG), dessen Vertreter Dr. Roland Jopp 
den Ansatz nicht nur aus ethischen Erwägungen als 
sinnvoll erachtete. Er sei auch für Arbeitgeber attrak-
tiv, da auf diesem Wege angeworbene Pflegekräfte 
eine überdurchschnittliche Bleibequote von 90 Pro-
zent in ihren Unternehmen aufwiesen. Eine Zertifizie-
rung ist ausschließlich für Vermittlungsagenturen mit 
Sitz in Deutschland oder dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) möglich. Die bisherigen Aktivitä-
ten zeugen davon, dass dieser Ansatz über großes 
Potenzial verfügt, allerdings fehlt es noch an einer 
dauerhaften Finanzierung des Instruments. Eine Aus-
weitung auf andere Branchen wäre denkbar, würde 
aber ein sehr viel größeres finanzielles Engagement 
– idealerweise auch von Seiten der Arbeitgeber – 
erfordern.

3.2 Kooperation mit Herkunftsländern ausbauen

Wie bereits erwähnt, beginnen betrügerische An-
werbepraktiken und Arbeitsausbeutung oft bereits im 
Herkunftsland und entwickeln sich entlang der Rekru-
tierungsketten. Für einen präventiven Ansatz ist daher 
ein genauer Blick auf diese Prozesse erforderlich. Der 
NAP A/Z betont die Notwendigkeit, stärker mit den 
wichtigsten Herkunftsländern zusammenzuarbeiten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bedingun-
gen erheblich zwischen den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, für deren Staatsangehörige Arbeit-
nehmerfreizügigkeit gilt, und außereuropäischen Her-
kunftsländern, so genannten Drittstaaten, unterschei-
den. Auf der FES-Fachkonferenz standen dabei 
insbesondere afrikanische Herkunftsländer im Fokus.

3.2.1 Innerhalb der Europäischen Union
Zu den wichtigsten Herkunftsländern der EU-Binnen-
migration nach Deutschland zählen Rumänien und 
Bulgarien. Im Oktober 2025 waren rund 518 000 sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte aus Rumänien 
und etwa 179 000 aus Bulgarien in Deutschland tätig 
(BA 2025). In beiden Ländern gibt es gesetzliche Re-
gelungen für die Vermittlung eigener Staatsangehöri-
ger ins Ausland. Bulgarien verfügt über ein Registrie-
rungs- und Kontrollsystem, das regelmäßige Inspekti-
onen vorsieht. Während die Tätigkeit von Arbeitsver-
mittlungsagenturen in Bulgarien lizenzpflichtig ist, 
sieht Rumänien eine verpflichtende Registrierung bei 
der Arbeitsinspektion vor, die zugleich als Kontrollbe-
hörde fungiert. Diese stellt strenge Anforderungen an 
die privaten Agenturen hinsichtlich Personalqualifika-
tion sowie Informations- und Nachweispflichten ge-
genüber Arbeitssuchenden. Die gesetzlichen Regelun-
gen in Rumänien sind demnach strenger als in Bulga-
rien, doch das Land stößt bei der Durchsetzung an 
seine Grenzen, weil informelle Vermittlungsakteure 
die Regeln umgehen. Schätzungen der deutschen 
Botschaft in Rumänien zufolge kamen im Jahr 2024 
nur etwa zehn Prozent der insgesamt vermittelten Ar-
beitskräfte (d. h. nur 14 000 von 140 000 Personen) 
über offizielle private Agenturen.

Ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass die 
Arbeitsinspektionen in vielen Fällen erst nach Auftre-
ten von Missständen aktiv werden und bei der Sankti-
onierung auf gerichtliche Beschlüsse angewiesen 
sind. Auf der FES-Fachtagung betonte Denitsa Niko-
lova von der bulgarischen Arbeitsinspektion, dass 
man unfairen Anwerbepraktiken in Kooperation mit 
Gewerkschaften in Bulgarien, aber auch in Deutsch-
land und anderen EU-Ländern, künftig frühzeitiger 
begegnen wolle. Die gut funktionierende Zusammen-
arbeit mit dem Berliner Beratungszentrum für Migra-
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tion und Gute Arbeit (BEMA) habe hier Vorbildcharak-
ter. Sie könne allerdings nicht die Kooperation mit 
deutschen Ordnungsbehörden ersetzen, die häufig 
unzureichend sei, wodurch die bulgarischen Rege-
lungsversuche zur Vermeidung von unfairer Anwer-
bung untergraben würden.

Sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien besteht 
zudem eine Regelungslücke in Bezug auf dort ansäs-
sige Arbeitsmigrant_innen aus Drittstaaten. Diese 
Gruppe von Arbeitskräften, die in beiden Ländern 
stark wächst, findet bislang nicht genügend Beach-
tung. Rumänien hat beispielsweise ein jährliches Kon-
tingent für 100 000 Arbeitskräften, die ohne große bü-
rokratische Hürden meist aus Südostasien zuwandern 
können und anschließend zum Teil – etwa im Rah-
men der EU-Entsenderichtlinie – in andere EU-Staa-
ten weiterziehen (Assmus et al. 2024).

Diese Beispiele machen die blinden Flecken und die 
unzureichende Regulierung und Kontrolle des euro-
päischen Arbeitsmarkts in Bezug auf grenzüberschrei-
tende ausbeuterische Anwerbepraktiken deutlich. Es 
wäre daher sinnvoll, wenn die Mitgliedstaaten ihre 
Schutzmechanismen gegen unfaire Praktiken besser 
miteinander abstimmen und auch auf transnational 
agierende Vermittlungsagenturen ausweiten würden 
(Cremers 2025). Allerdings gelten die diesbezüglichen 
Instrumente und Institutionen der EU als wenig wirk-
sam. Die erst im Jahr 2019 eingerichtete Europäische 
Arbeitsbehörde (ELA) verfügt bislang nur über sehr 
begrenzte Kompetenzen; sie ist z. B. für die Koordina-
tion gemeinsamer Arbeitsinspektionen einzelner Mit-
gliedstaaten zuständig. Die Europäische Kommission 
hat eine zusätzliche Stärkung der ELA angekündigt 
(Europäische Kommission 2025). Für einen besseren 
Schutz vor ausbeuterischen Anwerbepraktiken emp-
fehlen Expert_innen u. a. die Einführung eines EU-
weit gültigen Registrierungs- und Lizenzsystems für 
private Arbeitsvermittler – auch für jene, die von au-
ßerhalb der EU aus operieren (Borelli 2024). Grund-
sätzlich wäre ein intensiverer Austausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über die jeweiligen Regulierungsan-
sätze privater Vermittlungsagenturen wünschenswert. 
Daran hat auch das BMAS auf der FES-Tagung Inter-
esse signalisiert.

3.2.2	 Außerhalb der Europäischen Union
In der letzten Legislaturperiode hat Deutschland sei-
ne Migrationsdiplomatie systematisch ausgeweitet 
und beispielsweise mit Kenia als erstem afrikanischen 
Partnerland im September 2024 ein umfassendes Mi-
grationsabkommen unterzeichnet. Die Erwartungen 
an das Migrationsabkommen waren hoch, wie die 
durch den kenianischen Präsidenten Ruto mehrfach 

irreführend genannte Zahl von 250 000 Jobmöglich-
keiten in Deutschland deutlich machte (Hoffmann 
2024). Wie viele andere Herkunftsländer hat Kenia ein 
starkes Interesse daran, seiner jungen Generation Job-
möglichkeiten zu verschaffen, die im Heimatland feh-
len. Gleichzeitig wird das Migrationsabkommen mit 
Deutschland allein dieses Problem nicht lösen kön-
nen, da Kenianer_innen damit keinen privilegierten 
Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, sondern lediglich 
die Zuwanderungsmöglichkeiten im Rahmen des 
deutschen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nutzen 
können. Allerdings kann ein Mehrwert von Migrati-
onsabkommen – wie im Falle des Abkommens mit In-
dien – darin liegen, die Voraussetzungen für die Ge-
staltung der selbstorganisierten Zuwanderung zu ver-
bessern (Kipp 2025).

In Bezug auf Kenia beinhaltet dies, wie Dr. Merle 
Kreibaum vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf der 
Fachtagung erläuterte, beispielsweise die Organisati-
on einer deutsch-kenianischen Jobmesse, ein größe-
res Angebot an Deutschkursen durch das Goethe-Ins-
titut und eine beschleunigte Visabearbeitung bei der 
deutschen Botschaft. Aus Sicht kenianischer Gewerk-
schaftsvertreter_innen sind die Maßnahmen zum 
Schutz von Arbeitsmigrant_innen noch verbesse-
rungswürdig. Sie kritisierten auf der FES-Fachtagung, 
dass Gewerkschaften nicht hinlänglich informiert und 
in die Aushandlung des bilateralen Abkommens nicht 
ausreichend einbezogen worden seien. Ihre Beteili-
gung an der Umsetzung und dem Monitoring der 
weiteren Kooperation sei jedoch entscheidend, um 
faire Bedingungen zu schaffen und Missbrauch zu 
verhindern. 

Bilaterale Migrationsabkommen

Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehre-
re bilaterale Migrationsabkommen abgeschlossen – 
unter anderem mit Indien, Georgien, Moldau, Kenia, 
Usbekistan und Kolumbien. Diese Vereinbarungen 
schaffen strukturierte Rahmenbedingungen für regu-
läre Migration, erleichtern Visaverfahren und stärken 
die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern, etwa in 
den Bereichen Qualifizierung, Beratung und Rekru-
tierung. Sie bieten damit ein wichtiges Instrument, 
um eine faire Anwerbung zu fördern und den Schutz 
von Arbeitsmigrant_innen zu verbessern. Im Gegen-
zug wird von den Herkunftsländern zudem eine bes-
sere Kooperation bei der Rückübernahme von ausrei-
sepflichtigen Staatsbürger_innen erwartet. (Biehler, 
Kipp und Koch 2024)
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Dr. Mercy Nabwire Ouma von der kenianischen Ge-
sundheitsgewerkschaft (Kenya Medical Practitioners 
Pharmacists Dentists Union) betonte: 

»Arbeiter_innen sollten nicht für 
Arbeit bezahlen müssen. (…) Kein 
Mensch sollte dafür zahlen, arbeiten 
zu dürfen. (…) Bilaterale Abkom-
men, die wirtschaftliche und diplo-
matische Interessen über die Interes-
sen der Arbeiter_innen stellen, (…) 
degradieren Menschen zu Waren.«

Entscheidend sei, dass vor der Ausreise klare und 
verständliche Verträge vorlägen und Beschäftigte im 
Ausland »eine reale Stimme und wirksame Be-
schwerdemöglichkeiten« hätten. Da es den Her-
kunftsländern meist an Kapazitäten fehle, Stan-
dards für die faire Anwerbung durchzusetzen, käme 
es maßgeblich auf die Aufnahmeländer an. Die Bin-
dung eines Arbeitsvisums an einen Arbeitgeber habe 
sich als hoch problematisch erwiesen, weil damit 
Abhängigkeiten geschaffen würden, die wiederum 
Ausbeutung begünstigen könnten. Von Seiten der 
kenianischen Gewerkschaft wurde der Bedarf an ei-
ner engeren Zusammenarbeit mit deutschen Ge-
werkschaften formuliert. Als Vorbild wurde die Ver-
mittlungsabsprache zwischen Deutschland und den 
Philippinen genannt, die von einem ein- bis zweimal 
jährlich tagenden Monitoring-Komitee begleitet wird 
und an der neben staatlichen Akteuren auch deut-
sche und philippinische Gewerkschaften beteiligt 
sind.

Darüber hinaus ist auch ein Blick auf relevante 
Herkunftsländer von Arbeitskräften wichtig, mit de-
nen keine Migrationskooperation vereinbart wur-
den. Zum Beispiel, weil sich die Kooperationsbedin-
gungen, wie im Fall Tunesiens, in den letzten Jah-
ren deutlich verschlechtert haben. Hier rekrutieren 
private Vermittlungsagenturen, die in vielen Fällen 
informell operieren, weitgehend unkontrolliert Pfle-
gekräfte nach Deutschland (Belhaj 2025). Die von 
der tunesischen Regierung eingeführten strengeren 
Regulierungsvorschriften für private Vermittlungs-
akteure werden nicht umgesetzt. Gleichzeitig ist 
der soziale Dialog im Zuge der innenpolitischen Si-
tuation zum Erliegen gekommen, sodass es für Ge-
werkschaften schwierig ist, bei der Migrationsko-
operation eine aktive Rolle zu spielen. Dabei konn-
ten in der Vergangenheit wichtige Erfahrungen in 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tune-
sischer Gewerkschaften mit italienischen bzw. spa-
nischen Gewerkschaften gesammelt werden (FES 
2017).

3.3 Internationale Prozesse für faire Anwerbung  
voranbringen

Die Frage der fairen Anwerbung ist schon seit langem 
ein Diskussionsthema in Foren zu globalen migrations-
politischen Prozessen. Sie wurde zuletzt 2018 als Ziel 6 
des Globalen UN-Migrationspakts unter der Überschrift 
»Förderung einer fairen und ethisch vertretbaren Rekru-
tierung von Arbeitskräften und Gewährleistung der Be-
dingungen für eine menschenwürdige Arbeit« veran-
kert. Auch wenn die Umsetzung des Globalen Migrati-
onspakts aufgrund der weit verbreiteten migrationskri-
tischen Stimmung derzeit in vielen Industriestaaten 
keine Priorität hat und die Vereinten Nationen und ihre 
Unterorganisationen unter einem großen Spar- und Re-
formdruck stehen, sollte sich Deutschland um eine 
Stärkung der internationalen Prozesse für eine faire 
Anwerbung bemühen. Derartige Prozesse haben den 
Vorteil, dass sie nachhaltiger als bilaterale Ansätze sein 
können, weil ihre Umsetzung und Überprüfung weniger 
vom Wohlwollen der jeweils beteiligten Regierungen 
abhängen.

Allerdings verfolgen die IOM und die ILO innerhalb der 
Vereinten Nationen unterschiedliche Ansätze. Die IOM 
setzt auf einen rechtlich unverbindlichen, aber dafür 
breiteren Stakeholder-Ansatz gemäß den gemeinsam 
mit der International Organisation of Employers (IOE) 
etablierten Grundsätzen für ethische Rekrutierung. Die 
ILO hingegen folgt einem tripartistischen Ansatz, um 
internationale Standards für faire Rekrutierung im Dia-
log zwischen Regierungen, Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften voranzubringen, und hat Empfehlun-
gen für bilaterale Abkommen im Bereich Arbeitsmigra-
tion entwickelt. Auch wenn sich IOM und ILO in ihrer 
Arbeit grundsätzlich durch ihre gemischten Regulie-
rungsmodelle ergänzen und für ähnliche Zielvorstel-
lungen unterschiedliche Verfahrenswege verfolgen, ist 
es vor dem Hintergrund von Budgetkürzungen wichti-
ger als zuvor, sinnvolle Synergien zwischen parallel 
laufenden Prozessen zu schaffen. 

Eine der wichtigsten Herausforderungen ist die bessere 
Regulierung privater Vermittlungsagenturen, da diese 
in einem transnationalen Geschäftsfeld agieren. Der-
zeit erzielen sie Schätzungen der ILO zufolge mit un-
fairen Rekrutierungspraktiken weltweit einen jährlichen 
Gewinn von rund 32 Milliarden Euro, wovon etwa 27 
Milliarden Euro auf vorenthaltene Löhne und 5 Milliar-
den Euro auf Rekrutierungsgebühren entfallen (ILO 
2024: 20). Es gibt zwar keine eindeutigen Zahlen, doch 
die ILO schätzt, dass weltweit rund 28 Millionen Ar-
beitskräfte insgesamt vom Phänomen der extremen 
Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit betroffen sind 
(ILO 2022: 2).
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Zur Durchsetzung von Standards für eine faire Anwer-
bung hat die IOM Mitte der 2010er-Jahre das Internatio-
nal Recruitment Integrity System (IRIS) für die Zertifi-
zierung privater Vermittlungsagenturen eingeführt, die 
faire Standards einhalten. Der Vorteil dieses auf Freiwil-
ligkeit basierenden Ansatzes besteht darin, dass er für 
Unternehmen und private Arbeitsvermittler anschluss-
fähig ist. Demzufolge überrascht es auch nicht, dass 
sich das Gütesiegel »Faire Anwerbung Pflege Deutsch-
land« an den IRIS-Standards orientiert und diese auch 
bei weiteren vergleichbaren Initiativen zur Stärkung fai-
rer Anwerbeverfahren zur Anwendung kommen könn-
ten. Im selben Zeitraum hat die ILO die »Fair Recruit-
ment Initiative« ins Leben gerufen, die neue Ansätze pi-
lotiert hat und im Frühjahr 2025 mit der Vorstellung ei-
ner neuen globalen Strategie bekräftigt wurde (ILO 
2025). Als ein Beispiel für den Erfolg der letzten Jahre 
erwähnte die Leiterin der Abteilung für Arbeitsmigrati-
on bei der ILO, Gladys Cisnero, eine gemeinsame Initia-
tive mit einer katarischen Baufirma, mit deren Hilfe die 
von bangladeschischen Arbeitskräften gezahlten Rekru-
tierungsgebühren von durchschnittlich 3 400 auf etwa 
300 US-Dollar hätten gesenkt werden können.

Die ILO erachtet ihre 1997 verabschiedete Konvention 
181 über private Arbeitsvermittler nach wie vor als 
wichtige Referenz (ILO 1997). Allerdings hat Deutsch-
land das Übereinkommen bisher nicht ratifiziert. Als 
Hauptgrund dafür gilt, dass das Employer-Pays-Prinzip 
in Artikel 7 der Konvention nicht mit der deutschen Ge-
setzeslage zu vereinbaren ist, die eine Vermittlungsge-
bühr in Höhe von maximal 2 000 Euro erlaubt (BMAS 
2017). Mit der erneuten Überprüfung dieser gesetzli-
chen Hürden für eine Ratifizierung der ILO-Konvention 
181 könnte die Bundesregierung ein Signal für eine 
stärkere Regulierung privater Vermittlungsagenturen 
senden.

4. Fazit und Empfehlungen

Die FES-Fachtagung hat gezeigt, dass der Anfang 2025 
verabschiedete NAP A/Z einen neuen Orientierungsrah-
men für wirksame Maßnahmen gegen unfaire Rekrutie-
rung und Arbeitsausbeutung schafft. Als bundesweit 
erstes umfassendes Instrument zur Prävention von Aus-
beutung entlang der gesamten Anwerbekette bietet er 
einen politischen Rahmen, der verschiedene – staatli-
che, wirtschaftliche, gewerkschaftliche und zivilgesell-
schaftliche – Akteure aus Deutschland in der Kooperati-
on mit den Herkunftsländern zusammenbringen kann.

Der NAP A/Z trägt zu einem stärkeren Bewusstsein 
dafür bei, dass die Anwerbung nach Deutschland an-
fällig für unfaire und ausbeuterische Praktiken ist. Ne-

ben den schon seit Jahren zuwandernden Arbeitskräf-
ten aus osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten sind 
auch immer mehr Arbeitskräfte aus Drittstaaten be-
troffen. Gleichzeitig ist leider auch das Risiko gestie-
gen, dass migrationsinteressierte Personen bereits im 
Herkunftsland Opfer manipulativer, intransparenter 
oder betrügerischer Anwerbemethoden werden, was 
häufig mit gravierenden Folgen für ihre anschließen-
de Arbeits- und Lebenssituation in Deutschland ver-
bunden ist.

Vor diesem Hintergrund sollte die von der Bundesre-
gierung geplante Einrichtung einer neuen »Work-and-
Stay-Agentur für Fachkräfteeinwanderung« nicht nur 
auf eine Vereinfachung und Digitalisierung der Migra-
tionsverwaltung abzielen (BMAS 2025). Sie eröffnet 
auch die Chance, ressortübergreifend den Schutz vor 
unfairen Anwerbepraktiken stärker in den Fokus zu 
rücken. Um diese Schutzperspektive systematisch zu 
verankern, sollte die Bundesregierung folgende Maß-
nahmen ergreifen:

	→ Erfassung von Informationen über in Anspruch ge-
nommene Dienstleistungen privater Vermittlungs-
agenturen auf dem digitalen Portal der Work-and-
Stay-Agentur und Entwicklung freiwilliger zertifi-
zierungsbasierter Ansätze, die zur Verbreitung von 
Standards für eine faire Anwerbung beitragen und 
eine gute Praxis sichtbar machen;

	→ Überprüfung gesetzlicher Maßnahmen für die bes-
sere Kontrolle privater Vermittlungsagenturen, 
etwa durch die Einführung von Zulassungsverfah-
ren in Deutschland oder das Erfordernis einer bila-
teralen Zusammenarbeit, wonach Vermittlungs-
agenturen aus Drittstaaten einen Partner in 
Deutschland nachweisen müssen;

	→ Unterstützung von Herkunftsländern bei der Ent-
wicklung und Durchsetzung eigener Regulierungs-
mechanismen, etwa durch migrationsbezogene 
Entwicklungszusammenarbeit und langfristige ins-
titutionelle Partnerschaften;

	→ Stärkung und Diversifizierung von Informationska-
nälen im Herkunftsland, um irreführenden oder be-
trügerischen Inhalten in sozialen Medien gezielt 
entgegenzuwirken und migrationsinteressierte Ar-
beitskräfte frühzeitig zu erreichen;

	→ Systematische Einbindung von zivilgesellschaftli-
chen Akteur_innen, Diasporavertreter_innen und 
Gewerkschaften im Sinne eines whole of society-
Ansatzes – von der Planung gemeinsamer Maß-
nahmen bis zum Monitoring der Umsetzung.
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Darüber hinaus müssen Arbeitsmarktbedarfe realisti-
scher kommuniziert werden, um überhöhte Erwartun-
gen zu vermeiden, die oft mit Migrationsabkommen 
verbunden sind. Eine zentrale Rolle kommt dabei den 
Arbeitgebern zu, die mehr Bereitschaft zeigen müs-
sen, offene Stellen, für die es keine ausreichenden in-
ländischen Bewerbungen gibt, mit ausländischen Ar-
beitskräften zu besetzen und dabei von vornherein 
auch Integrationsmaßnahmen mitzudenken. Neue Di-
alogformate – etwa die vom BMZ geplante Fachkräf-
teallianz – können hier Brücken zwischen Wirtschaft, 
Politik und Partnerländern schlagen (BMZ 2025: 4).

Auch auf EU-Ebene sollte sich Deutschland für zu-
sätzliche Maßnahmen zur Regulierung und Kontrolle 
des europäischen Arbeitsmarkts im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitenden ausbeuterischen Anwerbe-
praktiken einsetzen. Zudem besteht auch internatio-
nal mehr Handlungsbedarf. Angesichts paralleler Inst-
rumente und Mandate stellt sich die Frage, wie Syner-
gien zwischen den unterschiedlichen Ansätzen von 
ILO und IOM geschaffen werden können, um Arbeits-
migrant_innen auf den globalen Rekrutierungsketten 
wirksamer vor Ausbeutung zu schützen. 
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Abkürzungsverzeichnis

AHK 	 Auslandshandelskammer
BA 	 Bundesagentur für Arbeit
BAMF 	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BEMA 	� Beratungszentrum für Migration und  

Gute Arbeit (Berlin)
BKA 	 Bundeskriminalamt
BMI 	 Bundesministerium des Innern
BMAS 	 Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMG 	 Bundesministerium für Gesundheit
BMZ 	�� Bundesministerium für wirtschaftliche  

Zusammenarbeit und Entwicklung
ECOWAS 	 Economic Community of West African 

States (Wirtschaftsgemeinschaft Westafri-
kanischer Staaten)

ELA 	 European Labour Authority (Europäische 
Arbeitsbehörde)

EU 	 Europäische Union
EWR 	 Europäischer Wirtschaftsraum
FES 	 Friedrich-Ebert-Stiftung
ILO 	 International Labour Organization (Inter-

nationale Arbeitsorganisation)
IOE 	 International Organisation of Employers 

(Internationale Verband der Arbeitgeber)
IOM 	 International Organization for Migration 

(Internationale Organisation für Migration)
IRIS 	 International Recruitment Integrity Sys-

tem (Zertifizierungssystem der IOM für 
private Vermittlungsagenturen)

NAP A/Z 	 Nationaler Aktionsplan gegen Arbeitsaus-
beutung und Zwangsarbeit

SGB 	 Sozialgesetzbuch
SPD 	 Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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Zum Arbeiten nach Deutschland 

→
Deutschland wird mittel- und langfris-
tig noch stärker auf Arbeitskräfte aus 
Drittstaaten angewiesen sein. Damit 
steigen die Anforderungen an eine 
verlässliche Steuerung von Arbeitsmi-
gration, auch im Sinne der betroffenen 
Arbeitskräfte. Viele Migrationsinteres-
sierte erhalten bereits im Herkunfts-
land unklare oder irreführende Infor-
mationen über Arbeitsbedingungen, 
Rechte und Perspektiven in Deutsch-
land. Das Risiko ausbeuterischer Be-
schäftigung beginnt daher oft schon 
vor der Einreise. 

→
Vermittlungsstrukturen sind häufig 
grenzüberschreitend und informell or-
ganisiert – und deshalb schwer zu 
kontrollieren. Belastbare Daten fehlen, 
behördliche Zuständigkeiten sind zer-
splittert. Zugleich scheuen Betroffene 
aufgrund von Abhängigkeiten, Infor-
mationsdefiziten oder Sprachbarrieren 
davor zurück, ihre Rechte einzufor-
dern. So bleibt Ausbeutung vielfach 
unsichtbar. 
 

→
Der Anfang 2025 verabschiedete Na-
tionale Aktionsplan gegen Arbeitsaus-
beutung und Zwangsarbeit setzt ge-
nau hier an. Er zielt darauf, gegen 
unfaire Anwerbepraktiken durch ver-
besserte Regulierung und Kooperatio-
nen mit Herkunftsländern vorzugehen. 
Entscheidend ist zudem die systemati-
sche Einbindung von Gewerkschaften, 
Beratungsstellen und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren, um Schutzmechanis-
men, Beschwerdewege und Monito-
ring nachhaltig zu verankern.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:
↗ www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration

https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration
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